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1. Grundlagen

1.1 Bekenntnis zu einer Politik des Verantwortungsvollen Spiels
Die Regulierung des Glücksspielmarktes im Allgemeinen und der Lotterien im Besonderen ermöglicht es, ein 
sozialverträgliches und kontrolliertes Angebot sicherzustellen. So werden Geldwäscherei, Betrug, Spielsucht 
und Insolvenz von Anbietern (bzw. geprellte Spieler) bekämpft. Swisslos ist sich bewusst, dass das Spiel 
– welcher Art auch immer – zu persönlichen und sozialen Problemen führen kann. Sie nimmt deshalb ihre 
Verantwortung wahr; unter anderem durch Aufklärung und Prävention.

Swisslos verpflichtet sich als Mitglied der World Lottery Association zu folgenden Prinzipien des Verantwor-
tungsvollen Spiels:

1.	 Swisslos bietet in ihrem Wirtschaftsgebiet Zahlenlottos, Lose und Sportwetten an. Sie ist sich ihrer sozi- 
	 alen Rolle in der Prävention exzessiven Spielens bewusst und schützt ihre Kunden dementsprechend.

2.	 Swisslos stellt sicher, dass ihre Handlungen eine Kombination von gesetzlicher Regulierung, Selbst- 
	 Regulierung und individueller Verantwortung widerspiegeln.

3.	 Swisslos entwickelt ihre Praktiken beim Verantwortungsvollen Spiel aufgrund von aktuellen Forschungs- 
	 ergebnissen.

4.	 Swisslos arbeitet mit ihren Stakeholdern zusammen, um Informationen auszutauschen und um sich für 
	 ein besseres Verständnis von Spielsucht in der Öffentlichkeit zu engagieren.

5.	 Swisslos unterstützt bei all ihren Aktivitäten nur legales und Verantwortungsvolles Spiel. Dies betrifft  
	 auch die Bereiche Entwicklung, Verkauf sowie Marketing der Lotterieprodukte und -aktivitäten.

6.	 Swisslos kommuniziert in angemessener Weise in sensibleren Angebotsbereichen Informationen, um  
	 sicherzustellen, dass Spielende über Lotterieprodukte und -aktivitäten und über Präventionsmassnahmen 
	 sowie entsprechende Angebote Bescheid wissen:
	 a)	 Das Marketing von Lotterieprodukten und -aktivitäten unterliegt einer angemessenen Selbst- 
		  Regulierung und beinhaltet Praktiken des Verantwortungsvollen Spiels.
	 b)	 Konsumenten erhalten Informationen über die Lotteriespiele und deren mögliche Risiken, z.B. durch 
		  Informationsbroschüren zum Thema „Verantwortungsvolles Spiel“.

7.	 Swisslos überwacht, kontrolliert und revidiert die Aktivitäten im Bereich des Verantwortungsvollen Spiels.	
	 Sie hat auch die „Europäischen Standards für Responsible Gaming“ und den „EL Code of Conduct  
	 Sportwetten“ unterzeichnet und setzt die Massnahmen unter Berücksichtigung der nationalen Besonder- 
	 heiten um.

Neben der Verantwortung der Lotteriegesellschaft fühlt sich Swisslos indessen auch dem Grundsatz der 
Eigenverantwortung des Einzelnen für sein Tun und seiner Freiheit in Bezug auf seine Kaufentscheidungen 
verpflichtet. Ziel ist es, dem Einzelnen – bis auf die Ausnahme bestimmter schutzwürdiger Gruppen, insbe-
sondere Jugendliche und Kinder – eine mündige, auf geeigneten Informationen aufbauende Entscheidung 
über seine Spielteilnahme zu ermöglichen, und im Fall von Problemen, Zugang zu Spielerhilfe-Einrichtungen 
zu gewährleisten.
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1.2 Zusammenarbeit mit den Kantonen
Die am 1.7.2006 in Kraft getretene neue interkantonale Vereinbarung über die Aufsicht sowie die Bewilligung 
und Ertragsverwendung von interkantonal oder gesamtschweizerisch durchgeführten Lotterien und Wetten 
verlangt, dass die Lotteriegesellschaften 0.5% ihres Bruttospielertrags für die Spielsuchtprävention abgeben. 
Dabei handelt es sich insbesondere auch um das Angebot von Therapien für Personen, die Probleme mit 
dem Spielen haben (sekundäre Prävention). Diese von den Kantonen bereitgestellten Angebote werden von 
Swisslos kommuniziert.

Swisslos ihrerseits realisiert vor allem Präventionsmassnahmen im eigentlichen Sinn (primäre Prävention) 
– d.h. Massnahmen, die verhindern, dass beim Spielenden aufgrund der Nutzung von Lotterieangeboten 
überhaupt Probleme auftreten.

Die Lotterie- und Wettkommission überwacht als die von den Kantonen eingesetzte Aufsichtsbehörde das 
An-gebot von Swisslos und seine Sozialverträglichkeit. Sie hat aber auch die Aufgabe, zu verhindern, dass 
andere – illegale – Anbieter von Lotterien oder lotterieähnlichen Veranstaltungen (z.B. Sportwetten) in der 
Schweiz aktiv sind. Diese verpflichten sich nämlich nicht einem verantwortungsvollen Spielangebot, sondern 
bieten der Spielsucht mit ihrem unkontrollierten Angebot im Graubereich geradezu Hand.

Um die Wirksamkeit der Massnahmen sicherzustellen, erfolgen gemeinsame Kontrollaktivitäten der Kantone, 
der Lotterie- und Wettkommission und von Swisslos – beispielsweise periodische Forschungen.

1.3 Grundlagenstudie Spielsucht 2006/2007 und Folgestudie 2008
Spielsucht ist in den Kantonen der Deutschschweiz und im Tessin im Vergleich zu anderen Suchterkrankungen 
wenig verbreitet. Zu diesem Ergebnis kommt eine repräsentative wissenschaftliche Grundlagenstudie, die von 
der Universität Bern im Auftrag der Kantone der Deutschschweiz und des Tessins durchgeführt wurde (vgl. 
Brodbeck et al. 2007). Es zeigt sich in dieser gross angelegten Studie (Stichprobengrösse 6‘385) überdies, 
dass die Produkte der Lotteriegesellschaft der Kantone kaum Suchtpotenzial beinhalten. Die Studienergeb-
nisse wurden im Rahmen einer Folgestudie validiert (vgl. Brodbeck, Znoj 2008).

Die Lebenszeitprävalenz1 des problematischen Spielens bei über 14-jährigen Personen liegt bei 0.7%, diejeni-
ge des pathologischen Spielens bei 0.5% und Risikospieler machen 2.4% der Gesamtstichprobe aus. 

Die Studie bestätigt zudem die Ergebnisse anderer, internationaler Forschungsarbeiten und zeigt, dass die in 
der Deutschschweiz und im Tessin angebotenen Lotterieprodukte (Lotto, Sportwetten, Lose) wenig Suchtpo-
tenzial beinhalten. Lotto-, Sportwetten- oder Losspieler gehören mit einer zwölffach geringeren Wahrschein-
lichkeit zur Gruppe der problematischen oder pathologischen Spieler. Bei Automatenspielern erhöht sich diese 
Wahrscheinlichkeit fast um das Sechsfache. 

Es sind Folge- bzw. Wiederholungsstudien vorgesehen, die es ermöglichen werden, die Entwicklung der Spiel-
suchtprävalenz und deren Einflussfaktoren zu erheben.

1Die Prävalenz oder Krankheitshäufigkeit ist eine Kennzahl der Gesundheits- und Krankheitslehre und sagt aus, wie viele Menschen einer 
bestimmten Gruppe (Population) definierter Grösse an einer Krankheit erkrankt sind.
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2. Präventions- und Jugendschutzmassnahmen

Swisslos gibt die Gesamtheit ihrer Erträge an die Kantone ab für gemeinnützige Zwecke in den Bereichen 
Kultur, Sport, Natur, Soziales und Entwicklungshilfe. Sie will diese Erträge erwirtschaften, ohne Probleme bei 
den Spielenden zu verursachen. Deshalb hat Swisslos verschiedene Präventionsmassnahmen eingeführt, die 
unter den folgenden Ziffern beschrieben sind.

2.1 Überblick und Strukturierung
Primäre Spielsuchtpräventionsmassnahmen lassen sich nach den Dimensionen „Absatzkanal“ und „Mass-
nahmenbereich“ strukturieren, wobei nicht alle Massnahmen bei allen Absatzkanälen und Lotterieprodukten 
möglich oder zweckmässig sind. Der Gastrokanal und insbesondere das Internet sind problematischere Ab-
satzkanäle als die traditionellen Verkaufsstellen, da deren Produkte teilweise höhere Ereignisfrequenzen auf-
weisen können.

Therapieangebote (sekundäre Prävention) werden mittels Spielsuchtabgabe finanziert und von den Kantonen 
realisiert.

2.2 Präventionsmassnahmen im Einzelnen
Im Folgenden sind die Massnahmen für das Verantwortungsvolle Spiel, die von Swisslos ergriffen wurden oder 
geplant sind, aufgeführt und kurz beschrieben.

2.2.1 Produktgestaltung
a) Generell für alle Kanäle
Im Gegensatz zu ausländischen (Internet-)Anbietern oder Casinos, die Gewinnausschüttungsquoten von über 
90% aufweisen, schüttet Swisslos nur 50 bis 65% der Umsätze wieder als Gewinne aus. Das ist eine zen-
trale Präventionsmassnahme. Denn je höher der Umsatzanteil ist, der in Form von Gewinnen als „Belohnung“ 
wieder ausbezahlt wird, desto gefährdender kann ein Glücksspiel sein.

	 Absatzkanal	 Traditionelle		 Gastro	 Internet	 Mobile 	 Direct 	 Events	 Geräte 
Massnahmenbereich 		  Verkaufsstellen		  & SMS		  Mailings

Produktgestaltung (Ausschüttungsquoten,  
Ereignisfrequenz/Auszahlungsintervall u.a.)	 x		  x	 x	 x	 x	 x	 x

Zulassungsbeschränkungen 
(inkl. Spielsperren)		  x		  x	 x	 x	 x	 x	 x

Einsatz- und Spieldauerbeschränkungen				    x	 x		  x	

Beschränkungen der Verfügbarkeit/Distribution	 x		  x				    x	 x

Beschränkungen im Bereich der 
Marketingkommunikation		  x		  x	 x	 x	 x	 x	 x

Ausbildung und/oder Kontrolle des Personals 
der Vertriebspartner		  tbd		  x						    

Kommunikation der Gefahren eines  
exzessiven Spielens				    x	 x			 

Kommunikation von Anlaufstellen für Personen 
mit Problemen mit dem Spielen (Therapieangebote)	 x		  x	 x					   

x = entsprechende Massnahmen werden im betreffenden Kanal realisiert 
tbd = noch zu definieren / in Planung
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Swiss Lotto und Euro Millions haben zwei Ziehungen pro Woche. Kommt dazu, dass die Gewinne nicht sofort 
nach einer Spielteilnahme bekannt und erhältlich sind (tiefe Ereignis- und Auszahlungsfrequenz). Die Suchtge-
fährdung der beiden Hauptprodukte von Swisslos ist auch deshalb als gering einzustufen, weil der Spielfluss 
klar unterbrochen wird und keine sofortigen Reinvestitionen möglich sind.

Auch die Suchtgefahr bei den Rubbellosen kann man als gering einstufen. Die höchste Ausschüttungsquote 
bei den Losen (Instants) liegt bei 58%. Kontinuierliche „Belohnungsimpulse“ sind somit ausgeschlossen. Die 
nicht aufs Spielen ausgerichtete Atmosphäre in den Verkaufsstellen und die fehlende Einflussmöglichkeit auf 
das Spielergebnis wirken einem persistenten Spielverhalten ebenso entgegen wie die Tatsache, das eine Rein-
vestition von Gewinnen erschwert ist: Gewinne über CHF 50 unterliegen der Verrechnungssteuer und müssen 
deshalb zentral bei Swisslos angefordert werden und auch die Reinvestition von Kleingewinnen bedingt einen 
vergleichsweise umständlichen neuen Kaufakt.

Bei den Sportwetten kann ein Spieler täglich Wetten abschliessen. Gewinne können erst einen Tag, nachdem 
alle getippten Spielpaarungen stattgefunden haben, eingelöst werden. Der Spielfluss wird also auch bei diesen 
Produkten klar unterbrochen. Zudem sind auch hier die Gewinnhäufigkeiten und die Ausschüttungsquote ver-
gleichsweise gering.

b) Internet
Um die Ereignisfrequenz beim Angebot der virtuellen Lose (Lose Online) zu reduzieren und den Spielfluss 
entsprechend zu hemmen, muss jedes Los einzeln gekauft werden; der Kauf mehrerer Lose ist nicht möglich 
und das gekaufte Los muss fertig gespielt sein, bevor das Nächste erstanden werden kann. 
Zudem wird den Teilnehmern eine Demo-Funktion („Jetzt testen“) angeboten; die virtuellen Lose können also 
vor dem Kauf ausprobiert werden. Dabei entsprechen die Demo-Lose den echten virtuellen Losen, d.h. es 
gelten identische Szenarien und Auszahlungsraten. Der Teilnehmer kann so ein Gefühl dafür erlangen, wie oft 
er mit den virtuellen Losen gewinnen bzw. verlieren könnte.
Schliesslich sind die Lose so animiert, dass die Zeitspanne zwischen Kauf und Spielergebnis (Gewinn/Niete) 
verlängert wird und dadurch die Anzahl der Lose, welche innerhalb einer Zeitspanne gekauft werden können, 
sowie folglich die spielsuchtrelevante Ereignisfrequenz kleiner werden.

Weiter können die Teilnehmer Swisslos-Produkte nur dann kaufen, wenn sie genügend Spielguthaben auf ih-
rem Wallet haben und Geldgewinne von mehr als CHF 1‘000 netto (d.h. nach Abzug allfälliger Verrechnungs-
steuer) werden den Teilnehmern nicht auf ihr Wallet ausbezahlt, sondern frühestens nach drei Arbeitstagen 
direkt auf ihr Bank- oder Postkonto. Diese Massnahme stellt sicher, dass Grossgewinne nicht sofort wieder 
verspielt werden können (Zeitverzögerung von drei Tagen).

2.2.2 Zulassungsbeschränkungen (inkl. Spielsperren)
a) Internet, SMS und Mobile
Bei Internet, dem SMS-Zugang auf das Internet-Spielangebot und (zukünftig) Mobile liegt die Altersgrenze bei 18 
Jahren. Jeder Spielende muss sich registrieren – so ist sichergestellt, dass Jugendlichen der Zugang bei diesen 
telekommunikationsgestützten Teilnahmeformen verwehrt bleibt. Der Spielende kann sich jederzeit selbst sper-
ren, indem er die Swisslos Internet-Hotline anruft oder indem er sich unter „Mein Profil“ eine temporäre Spiel-
sperre für einzelne oder alle Internet-Spiele einrichtet. Und Swisslos kann Spielende eigenständig sperren, falls 
exzessives Spielverhalten beobachtet wird. Zudem ist pro Person nur eine ISP-Registrierung (Account) erlaubt.
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b) Traditionelle Verkaufsstellen / Gastro / Geräte zum Verkauf physischer Lose an solchen Verkaufsstellen
Bei den verrechnungssteuerpflichtigen Gewinnen hat Swisslos Beschränkungen für Minderjährige installiert. 
Gewinnt ein Lotto- oder Sportwetten-Spieler einen Betrag von CHF 50 bis 1‘000, kann er seinen Gewinn nur 
dann an einer Verkaufsstelle einfordern, wenn er über eine Winner-Card verfügt. Denn mit der Auszahlung 
eines Gewinnes von über CHF 50 geht eine Verrechnungssteuerabrechnung einher, auf welcher der Name 
des Gewinners steht. Beim Winner-Card-Antrag bestätigt der Antragssteller, dass er das 18. Altersjahr voll-
endet hat. Bei den Losen werden alle Gewinne über CHF 50 zentral via Swisslos abgewickelt und führen zu 
Postverkehr, Finanztransaktionen und Konsequenzen für die Steuerdeklaration – alles Aktivitäten, welche den 
Einbezug oder zumindest die Aufmerksamkeit der Eltern oder gesetzlichen Vertreter zur Folge haben. 

c) Events / Direct Mailings
Swisslos verkauft an Events und Messen keine Lotterieprodukten mit aktiver Ansprache von Jugendlichen 
unter 18 Jahren. Und bei Direct Mailings werden keine Minderjährigen angeschrieben.

2.2.3 Einsatz- und Spieldauerbeschränkungen
a) Internet & SMS
Um das Risiko exzessiven Spielens zu minimieren, gibt es Beschränkungen, welche eine übermässige Spiellei-
denschaft verhindern. Beim Absatz von virtuellen Losen und Bingo definieren die Spieler vor Spielbeginn ihre 
Einsatzlimiten (pro Tag, Woche und Monat), wobei die von Swisslos vorgegebene Oberlimite für die Produkte 
Lose Online und Bingo gemeinsam CHF 2‘000 beträgt. Der Teilnehmer kann seine Limiten unter „Mein Profil“ 
jederzeit mit sofortiger Wirkung heruntersetzen. Falls er eine Limite hinaufsetzen möchte, gibt es eine „Ab-
kühlungsphase“ von 72 Stunden. Falls ein Teilnehmer seine Limite (fast) erreicht, wird eine „Warnmeldung“ an 
den Teilnehmer ausgelöst. Dies geschieht, um den Teilnehmer auf sein Spielverhalten aufmerksam zu machen 
und ihn entsprechend zu sensibilisieren. Der Teilnehmer muss jedes virtuelle Los einzeln kaufen.

Für die unproblematischen Produkte Swiss Lotto, Euro Millions und Sporttip sind insbesondere zur Verhin-
derung von Geldwäscherei Einsatzlimiten definiert. Der maximale Gesamteinsatz pro Spielauftrag beträgt       
CHF 7’500. Innerhalb von jeweils 30 Tagen kann ein Teilnehmer Spieleinsätze von max. CHF 10‘000 kaufen, 
wobei die genannte Periode sich immer vom Datum des jeweils letzten Zukaufs aus rückwärts berechnet. 
Der Teilnehmer kann nur dann und solange Spieleinsätze tätigen, als die mit Gewinnen, Rückzahlungen oder 
Einzahlungen geäufneten Spielguthaben auf seinem Wallet den Gegenwert von CHF 9‘999 nicht übersteigen. 

b) Mobile
Die Einsatz- und Spieldauerbeschränkungen für Lotterieprodukte, die über den Kanal Mobile angeboten wer-
den sollen, werden von Swisslos im Detail noch definiert, sofern sich die angestrebte Mobile-Lösung über-
haupt realisieren lässt.

c) Events
Bei Events existiert eine natürliche Grenze für den Einsatz und die Spieldauer, da Events wie z.B. Messen oder 
Sportanlässe zeitlich limitiert sind.

2.2.4 Beschränkungen der Verfügbarkeit / Distribution
a) Traditionelle Verkaufsstellen / Geräte zum Verkauf physischer Lose an solchen Verkaufsstellen
Swisslos betreibt keine Verkaufsstellen und Geräte an Orten, die so positioniert sind, dass sie primär auf ju-
gendliche Zielgruppen zielen. Es existieren beispielsweise keine Verkaufsstellen oder Geräte in Schulkantinen 
oder Mensas.
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b) Gastro
Auch im Gastrokanal ist die Verfügbarkeit von Lotterieprodukten beschränkt. So betreibt Swisslos keine Ver-
kaufsstellen in Discos, Schulkantinen, etc., wo sich primär Jugendliche aufhalten.

c) Events 
An Messen oder Events, die grösstenteils von Jugendlichen besucht werden, ist Swisslos nicht präsent.

2.2.5 Beschränkungen im Bereich der Marketingkommunikation
Vgl. Ziffer 3.

2.2.6 Ausbildung und/oder Kontrolle des Personals der Vertriebspartner
a) Gastro
Gastro-Vertriebspartner dürfen Swisslos-Produkte nur dann anbieten, wenn sie die entsprechende Schulung 
besucht haben, bei dem das Thema „Verantwortungsvolles Spiel“ behandelt wird. Bei der Schulung werden 
die Themen Glücksspielsucht und Spielsuchtprävention von einem externen Spielsuchtexperten (Psychologe   
/ Psychiater) behandelt. Alle Kursteilnehmer erhalten zudem spezifisches Informationsmaterial zum Themen-
bereich „Verantwortungsvolles Spiel“.

b) Traditionelle Verkaufsstellen
Geplante Massnahme: Swisslos sensibilisiert die Verkäufer der traditionellen Verkaufsstellen mittels spezifi-
schen Informationen zum Thema „Verantwortungsvolles Spiel“.

2.2.7 Kommunikation der Gefahren des exzessiven Spielens
a) Internet 
Den Spielenden und ihren Angehörigen stehen auf der Homepage von Swisslos unter dem Stichwort „Ver-
antwortungsvolles Spiel“ Information über die Gefahren exzessiven Spielens und zu Kontaktmöglichkeiten 
zur Verfügung. Die Spielenden können sich insbesondere auch einem Selbsttest unterziehen, um das eigene 
Spielverhalten besser einzuschätzen.
Das Guthaben auf dem Wallet des Teilnehmers wird (sobald er eingeloggt ist) immer auf der Website ange-
zeigt. Zudem kann der Teilnehmer unter „Meine Spielhistorie“ seine Quittungen einsehen und sein Spieler-
konto jederzeit abrufen und dadurch nachvollziehen, wie viel Geld während einer bestimmten Periode verspielt 
wurde.

b) Gastro
Im Gastro-Bereich können sich die Spielenden mittels Informationsbroschüre über die Gefahren exzessiven 
Spielens informieren. Die Broschüre enthält einen Selbsttest, der dazu beiträgt, das eigene Spielverhalten 
besser einzuschätzen.

2.2.8 Kommunikation von Anlaufstellen für Personen mit Spielproblemen
Internet / Gastro
Swisslos hat eine spezielle Kontaktstelle eingerichtet, die per Telefon oder via E-Mail erreichbar ist. Spielende 
und Angehörige können sich über Beratungsstellen oder Selbsthilfegruppen in ihrer Nähe informieren.
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3 Werbung

3.1 Begriffsklärungen
Werbung stellt eines unter verschiedenen Instrumenten der Marketingkommunikation dar. Der persönliche 
Verkauf, Verkaufsförderung (Promotionen), Sponsoring, Direktmarketing oder Messeauftritte sind Beispiele 
weiterer Marketingkommunikationsinstrumente.

Im Bundesgesetz betreffend die Lotterien und die gewerbsmässigen Wetten vom 8. Juni 1923 (LG) befindet 
sich vornehmlich in Art. 9 eine Bestimmung zur Marketingkommunikation. In diesem Artikel wird der „ge-
werbsmässige Hausierverkehr“ verboten. Dabei handelt es sich um eine besondere, heute – insbesondere 
aufgrund der damit verbundenen Kosten – nur noch selten verwendete Form des persönlichen Verkaufs.

In der auf den 1.7.2006 in Kraft getretenen Interkantonalen Vereinbarung (IKV) über die Aufsicht sowie die 
Bewilligung und Ertragsverwendung von interkantonal oder gesamtschweizerisch durchgeführten Lotterien 
und Wetten befinden sich in Art. 19 zwei Bestimmungen zum Marketingkommunikationsinstrument Werbung: 
Für Lotterien und Wetten darf nicht „in aufdringlicher Weise geworben werden“ und die Veranstalterin muss 
in Werbemitteln klar ersichtlich sein.

Es existieren mit anderen Worten vornehmlich Bestimmungen zu den beiden Marketingkommunikations-In-
strumenten persönlicher Verkauf und Werbung.

3.2 Interpretation von Art. 9 LG und Art. 19 IKV
3.2.1 Interpretation von Art. 9 LG: Verbot Hausierverkehr
Swisslos betreibt bis auf eine Ausnahme keine persönlichen Verkaufsmassnahmen, insbesondere auch keinen 
Hausierverkauf. Bei dieser Ausnahme handelt es sich um Auftritte an Messen, Sportevents u. ä. Verkaufsak-
tivitäten im Rahmen solcher Veranstaltungen sind indessen nicht vergleichbar mit dem in Art. 9 LG themati-
sierten Hausierverkehr und werden in keiner Weise aufdringlich gestaltet.

Mit aufdringlichem Hausierverkehr vergleichbar sind Telefonverkaufsaktivitäten. Swisslos realisiert keine sol-
chen Aktivitäten. Die von den Vertriebspartnern der Deutschen Klassenlotterien in der Schweiz realisierten 
Telefonverkaufmassnahmen sind äusserst aufdringlich. Sie sind damit nicht nur grundsätzlich illegal (Verkauf 
einer nicht bewilligten Lotterie); ihr Absatz erfolgt zudem in einer aus Sicht des Spielerschutzes absolut un-
zulässigen Weise.

3.2.2 Interpretation von Art. 19 IKV: Aufdringliche Werbung und Erwähnung Veranstalter
Während Marketingkommunikationsinstrumente wie der persönliche Verkauf, Direktmarketing oder Verkaufs-
förderung (auch) dazu geeignet sind, bei den Spielern Kaufakte auszulösen (Handlungsziele), lassen sich mit 
Werbemassnahmen vornehmlich Bekanntheits- und Image- bzw. Einstellungsziele erreichen.

Das grösste „Aufdringlichkeits-Potenzial“ weist der persönliche Verkauf inkl. Telefonverkauf auf. Der persön-
liche Kundenkontakt bzw. die daraus resultierende persönliche Wechselbeziehung ermöglicht den Aufbau 
einer (subjektiv empfundenen) Reaktionsverpflichtung des potenziellen Käufers oder sogar – wie beim Te-
lefonverkauf der deutschen Klassenlotterien – eines subtilen Drucks. Swisslos verzichtet wie erwähnt auf 
solche Massnahmen. Der persönliche Verkauf an Messen und Sportevents ermöglicht einerseits aufgrund der 
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grossen Menschenansammlungen kaum längere Verkaufsgespräche. Auf der anderen Seite ist das eingesetz-
te Verkaufspersonal von Swisslos dazu angehalten, keinesfalls aufdringlich zu verkaufen. Schliesslich ist fest-
zuhalten, dass dieses Personal auch nicht umsatzabhängig entlöhnt ist – eine umsatzabhängige Entlöhnung 
kann naturgemäss zu Verkaufsdruck führen.

Die Absendermarke Swisslos wird auf allen Werbemitteln und allen physischen Produktelementen (Spielschei-
ne, Spielquittungen, Lose, Teilnahmebedingungen etc.) vermerkt. Eine zeitlich befristete Ausnahme stellen 
ältere Werbemittel für die Sportwetten dar, die erst seit 1.1.2007 in voller Verantwortung von Swisslos sind.

Obwohl Werbung, wie im ersten Textabschnitt dieser Ziffer 3.2.2 basierend auf Erkenntnissen der Marketing-
forschung festgehalten ist, nur sehr bedingt dazu geeignet ist, in aufdringlicher Weise Handlungsziele zu errei-
chen, verfügt Swisslos über Richtlinien für die Gestaltung ihrer Werbemassnahmen. Sie sind Bestandteil der 
Umsetzung des Bekenntnisses zu einem verantwortungsvollen Spielangebot. Bevor diese Gestaltungsrichtli-
nien in Ziffer 3.4 aufgeführt werden, erklärt Ziffer 3.3 kurz, warum eine attraktive Marketingkommunikation 
für Swisslos zur Erfüllung ihres Auftrages unabdingbar ist.

3.3 Notwendigkeit attraktiver Marketingkommunikation
Das Produktangebot von Swisslos muss attraktiv sein und auch in attraktiver sowie genügend intensiver Art 
und Weise bekannt gemacht werden. Nur so kann der Auftrag erfüllt werden, im Wirtschaftsgebiet ein attrak-
tives, kontrolliertes und sozialverträgliches Lotterie- und Wettangebot zu realisieren. Ein solches Angebot und 
eine solche Marketingkommunikation sind unabdingbar, um zu verhindern, dass die Deutschschweizer und 
Tessiner Bevölkerung ihre Glücksspielbedürfnisse bei illegalen, unkontrolliert agierenden Anbietern, die ihre 
Aktivitäten bislang weitgehend ungehindert entfalten, befriedigt.

Dabei gilt es festzuhalten, dass die Existenz des (natürlichen) Glücksspielbedürfnisses durch die soziologische 
Theorie erklärt und empirisch erwiesen ist. Die Marketingkommunikation von Swisslos begründet mit anderen 
Worten nicht Spielbedürfnisse, sondern ist bestrebt, Spielende auf ihre legalen Produkte aufmerksam zu ma-
chen, die kontrolliert und sozialverträglich angeboten werden.

Die Werbe- und Konsumentenforschung zeigt in etlichen Studien, dass Konsumenten täglich mit mehreren 
Tausend Kommunikationsbotschaften konfrontiert werden. In diesem Umfeld muss Werbung aufmerksam-
keitsstark sein und in genügender Intensität geschalten werden. Dabei sind sog. untere Wirkungsschwellen zu 
beachten. Swisslos investierte im Jahr 2007 CHF 11.7 Mio. in Werbemedien und übertrifft diese Wirkungs-
schwelle für ihre Produkte nur knapp. Dies wird deutlich, wenn man einige Vergleichswerte der Werbemedien-
ausgaben in der Schweiz aus dem Jahr 2005 heranzieht: Migros CHF 245 Mio., Swisscom CHF 83 Mio., Die 
Post CHF 33 Mio. Glücksspiele rangierten im Jahr 2006 lediglich an 34. Stelle der Liste der werbeintensivsten 
Produktgruppen.

Auch die europäische Gerichtssprechung anerkennt die Notwendigkeit der Werbung durch die staatlichen 
Anbieter von Lotterien und Wetten. Sie kritisiert einzig exzessive Werbemassnahmen, welche dem Ziel eines 
sozialverträglichen Lotterie- und Wettangebots widersprechen (vgl. die entsprechenden Urteile des EuGH in 
den Fällen Gambelli, Zenatti oder Lindmann).
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3.4 Richtlinien für die Gestaltung der Werbemassnahmen von Swisslos
Swisslos hält sich bei der Gestaltung von Werbemassnahmen an diverse Richtlinien. Sie lassen sich untertei-
len in Richtlinien zu den Kommunikationszielgruppen, zu den Kommunikationszielen und –botschaften sowie 
zur Werbegestaltung im engeren Sinne.

3.4.1 Kommunikationszielgruppen
Jugendliche und Kinder oder andere vulnerablere Personengruppen wie z. B. Bewohner von Heimen sind 
keine Werbezielgruppen. Daraus resultieren z. B. folgende Konsequenzen: keine Werbeschaltungen im Umfeld 
von TV- oder Radio-Sendungen für Kinder und Jugendliche oder in Printmedien für diese Zielgruppen.

3.4.2 Kommunikationsziele und -botschaften
Die Werbung von Swisslos verfolgt folgende Ziele:
-	 Schaffen von Bekanntheit der Produkte und des Anbieters Swisslos
-	 Vermitteln von Informationen über Aspekte des Angebots (inkl. Verkaufskanäle und Jackpothöhen)
-	 Erreichen einer positiven Einstellung zu Swisslos / ihren Produkten
-	 Schaffen von Vertrauen in den Absender bzw. Swisslos
-	 Bindung von Kunden an Swisslos und ihre Angebote und damit
-	 Verhinderung der Abwanderung bzw. der Nachfrage bei illegalen, unseriösen Anbietern
Es handelt sich dabei um sog. vorökonomische Ziele. Ihre Erfüllung führt indessen letztlich zur Erreichung 
ökonomischer Ziele (z. B. Umsatz- oder Marktanteilsziele). 

Die aufgeführten Werbeziele werden mit einer informativen und nicht einer persuasiven Werbestrategie ver-
folgt. Im Gegensatz zur informativen Werbung versucht die persuasive Werbung Botschaften zu vermitteln, 
welche die rationalen Elemente eines Kaufentscheids unterlaufen. Dabei bedient man sich einschlägiger Me-
chanismen, welche insbesondere durch die Hirn-, Wahrnehmungs- und Lernforschung sowie die kognitive 
Psychologie analysiert und beschrieben werden. Spricht man mit Werbung bzw. entsprechenden Schlüssel-
reizen z. B. vornehmlich Hirnstamm und das Limbische System an, reduziert dies bei vulnerablen Personen 
die rationale Kontrolle. Dies gilt insbesondere auch deshalb und dann, weil bzw. wenn Kaufentscheidungen 
nicht in einem extensiven, rationalen Prozess, sondern – wie dies auch beim Kauf von Glücksspielen meist 
der Fall ist – mit begrenzter Rationalität und abgekürzten Entscheidverfahren gefällt werden. Diese Entscheid-
verfahren resultieren auch aus der Ungewissheit über die positiven und negativen Konsequenzen eines Kaufs, 
welche beim Glücksspiel offensichtlich (Gewinn oder Niete) und bei anderen Gütern oft sehr viel später und 
u. U. verdeckt zu Tage treten.

Die meisten Kaufentscheide werden abgekürzt und mit begrenzter Rationalität getroffen. Es werden verein-
fachte Urteilsheuristiken eingesetzt, die in die Lage versetzen, Komplexität zu reduzieren, was aufgrund der 
meist bestehenden Ungewissheit bzw. der Unmöglichkeit, alle entscheidrelevanten Informationen zu erfassen 
und zu verarbeiten, notwendig ist, um Kaufentscheidungen in einem angepassten zeitlichen Rahmen treffen 
zu können. Beim Einsatz solcher Entscheidheuristiken bzw. bei der Urteilsfindung können typische Fehler 
auftreten. Sie sind Gegenstand von Forschungen und werden von persuativer Werbung gezielt ausgenutzt.

Informative Werbung, wie sie von Swisslos betrieben wird, verzerrt keine Tatsachen, kommuniziert Produktvor-
teile/Produktnutzen und preist Letztere in verantwortungsvoller Weise an. Dies kann durchaus emotional, aber 
keinesfalls in der Form von aufdringlichen oder reisserischen Kaufaufforderungen erfolgen. Es werden keine 
falschen Vorstellungen von den Gewinnen und Gewinnchancen bzw. –wahrscheinlichkeiten kommuniziert 
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oder finanzielle Ängste oder Schwierigkeiten ausgenutzt. So wird z. B. nie vermittelt, dass mit hoher Wahr-
scheinlichkeit ein Millionengewinn realisiert werden kann; die Werbebotschaft kann vielmehr lauten, dass mit 
wenig Geld eine (per definitionem nicht sichere) Gewinnmöglichkeit zur Erfüllung eines Traums aufgrund eines 
Millionengewinns erstanden werden kann.

3.4.3 Werbegestaltung im engeren Sinn
Informative Werbung kann und muss vielfach durchaus modern und auch emotional gestaltet werden. Für 
Produkte, die primär aufgrund befriedigungsgesteuerter Kaufmotive gekauft werden - und zu dieser Kate-
gorie gehört die Teilnahme an Glücksspielen - geht die Werbeforschung sogar von der Notwendigkeit einer 
emotionalen Gestaltung aus. Werbung mit einer nüchternen Darstellung von lediglich sachlichinformativen 
Kommunikationsinhalten würde keine Wirkung zeitigen (Kommunikationsbotschaft wird entweder gar nicht 
wahrgenommen oder nicht verarbeitet).

Emotionale Werbung ist nicht gleichzusetzen mit aufdringlicher, persuasiver oder sogar irreführender Wer-
bung. Emotionale Werbung verknüpft Produkte oder Dienstleistungen mit einem emotionalen Erlebniswert. 
Die übermittelten Erlebniswerte sind in aller Regel positiv besetzt (z. B. Liebe, Glück, Geborgenheit, Freiheit, 
Abenteuer, Luxus, Entspannung, Natur etc.) und werden primär mit geeigneten Bildern umgesetzt. Zur Insze-
nierung werden Stilmittel wie Humor, bekannte Darsteller, kulturelle oder geschichtliche Symbole, Assoziati-
onen, Traumwelten mit schönen Bildern, schöner Musik und schönen Körpern etc. eingesetzt.
Abschliessend ist festzuhalten, dass die Werbung von Swisslos sich selbstverständlich an die gesetzlichen 
Rahmenbedingungen (z. B. unlautere Werbung, Bestimmungen des UWG) hält und auf schockierende oder 
geschmacklose Darstellungen und Darstellungen verzichtet, die eine Verletzung religiöser Empfindungen oder 
andere Diskriminierungen zur Folge haben könnten.

4. Wirkungskontrollen und Weiterentwicklung

4.1 Periodische Wirkungskontrollen
Es gilt, die Prävalenzen von problematischen und pathologischen Spielern in Monitorings weiter zu verfolgen. 
Als Hauptfinanzierer des Sozial- und Gesundheitswesens haben die Kantone ein Interesse daran, in diesem 
Bereich die Führungsrolle zu übernehmen. Mit der Spielsuchtpräventionsabgabe der Lotteriegesellschaften 
stehen auch Mittel zur Finanzierung zur Verfügung. Die entsprechenden Schritte sind mit geplanten Folgestu-
dien eingeleitet.

Es werden zudem von Swisslos Ad-hoc-Wirkungskontrollen von spezifischen Präventionsmassnahmen z.B. im 
Gastrobereich durchgeführt.

Swisslos entwickelt ihre Politik und ihre Massnahmen kontinuierlich weiter und bedient sich dabei der Re-
sultate der Wirkungskontrollen und der einschlägigen Forschung sowie der Benchmarks anderer staatlicher 
Lotteriegesellschaften.

4.2 Verantwortungsvolles Spiel als Prozess
Die Produkte und Absatzformen im Glücksspielsektor sind durch einen steten Wandel gekennzeichnet. Nur 
mit attraktiven Innovationen kann die eigene Marktposition gesichert werden. Als Wettbewerber sind nicht nur 
andere, teilweise illegal operierende Glücksspielanbieter, sondern auch die Unterhaltungsindustrie und Mas-
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senmedien zu betrachten. Der resultierende Innovationsstrom führt auch zu kontinuierlich wandelnden Anfor-
derungen an einen wirkungsvollen Spielerschutz. Das Management des verantwortungsvollen Spielangebots 
(Responsible Gaming) wird entsprechend von Swisslos und den übrigen staatlichen Lotteriegesellschaften als 
Prozess verstanden. Die entsprechenden Massnahmen sind kontinuierlich anzupassen und periodisch auf ihre 
Wirksamkeit zu überprüfen.

Um Synergien zu sichern und Redundanzen zu vermeiden, sind auch die Präventions- und Überprüfungsaktivi-
täten der Deutschschweizer Kantone und des Kantons Tessin in die Planung dieses Prozesses zu integrieren.

Basel, im Oktober 2011


